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1 Austausch von Rabattvertragsartikeln 

1.1 Austauschbarkeit 

Ab dem 01.01.2011 gelten Artikel, die wirkstoff- und wirkstoffmengengleich sind und die gleiche oder eine 
vergleichbare Darreichungsform haben, auch dann als austauschbar, wenn sie  

• die gleiche N-Größen-Einstufung, aber eine abweichende Packungsgröße haben 
• nur in einer Zulassungsindikation (Indikationsbereich) übereinstimmen 

1.2 Packungsgrößenverordnung 

Ab dem 01.01.2011 tritt eine neue Packungsgrößenverordnung in Kraft, aufgrund derer, Arzneimittelpa-
ckungen der gleichen Normgröße zugeordnet werden, wenn die Packungsgrößen in einem bestimmten Be-
reich liegen.  

Die Messzahlen sind Ausgangspunkt für die Festlegung des zulässigen Packungsinhalts von N1, N2 und 
N3. Bei N1 ist zulässiger Packungsinhalt eine Abweichung von +/- 20 % von der Messzahl, bei N2 von +/- 10 
% und bei N3 von -5 %.  

Beispiel: Omeprazol 

 

 
N1 N2 N3 

Messzahl 

 
20 50 100 

zulässiger Pa-
ckungsinhalt 16-24 45-55 95-100 

 

Das hat zur Folge, dass z.B. für eine 100 Stück Packung ohne Rabattvertrag für eine bestimmte Kranken-
kasse künftig auch eine Packung mit 98 Stück, N3, mit Rabattvertrag, abgegeben werden muss. 

Dasselbe gilt für Verordnungen mit N-Größe ohne Stückzahl und Wirkstoffverordnungen, welche als N-
Größe verordnet sind. 

Hinweis: 

Aufgrund der Packungsgrößenverordnung und dem damit verbundenen Löschen der N-
Kennzeichnungen haben wir den Verweis auf eine kleinere N-Größe in der Kasse deaktiviert. Dies hat 
2 Gründe:  

verweisen die Daten aktuell auf PZN´s, die keine N-Größe mehr haben 

werden lt. Abda-Schreiben vom 23.12.2010 die Verweise zum 15.01.2011 aus dem Abda-
Artikelstamm gelöscht. 
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1.2.1 Verordnungen ohne N-Größe 

Eine weitere Auswirkung der neuen Packungsgrößenverordnung ist, dass Packungen mit z.B. 60 Stück (sie-
he Beispiel oben)  künftig keine N-Größe mehr haben, sondern als „keine therapiegerechte Packungs-
größe“ gekennzeichnet sein werden. Solche Packungen werden vorläufig (voraussichtlich bis Ende Juni 
2011) noch von den Krankenkassen erstattet. 
Voraussetzung für die Erstattung ist, dass sie bis zum 31.12.2010 nach der bisherigen Packungsgrößenver-
ordnung eine N-Größe hatten.  

Sie können solche Packungen in der Taxe, in der Kasse und im Artikelstamm  daran erkennen, dass diese in 
der Spalte der N-Größe eine „n1, n2 bzw. n3“ als Kennzeichnung haben (siehe Screenshots).   
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Muss eine Packung ohne N-Größenzuordnung ab dem 01.01.2011 aufgrund eines Rabattvertrags ersetzt 
werden, dann darf dies nur durch eine Packung mit exakt dem gleichen Packungsinhalt erfolgen. In unse-
rem Beispiel also nur durch Packungen, die 60 Stück enthalten. Dies wird bei der Anzeige der Rabattver-
tragsartikellisten automatisch berücksichtigt. 

Beispiel: 

Verordnung z.B. Substitution 

Omeprazol 60 St. Austausch nur mit 60 St. 

Omeprazol N3 Austausch nur mit derselben N-Größe 

Omeprazol 95 St. N3 Austausch nur mit derselben N-Größe 

 

1.3 Neuaufnahmen ohne N-Größe 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Artikel zum 01.01.2011 neu in die Taxe eingepflegt werden – jedoch 
aufgrund der Packungsgrößenverordnung keine N-Größe mehr haben. 

Diese Artikel werden in der Taxe anstelle der N-Größen mit „0_“ gekennzeichnet. Auch diese Artikel sind in 
der Übergangszeit erstattungsfähig. 
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Hinweis: Aufgrund der Kürze der Zeit kann es sein, dass zum 01.01.2011 noch nicht alle Hersteller 
für alle ihre Produkte die korrekten Daten geliefert haben. Es ist möglich, das sich deshalb nach dem 
01.01.2011 diesbezüglich noch Änderungen in den Daten und damit auch Änderungen in den zur 
Auswahl stehenden Artikeln der WSG-Auswahl bzw. aut-idem-Auswahl ergeben. Prinzipiell ist es so, 
dass die Einstufung der Packungsgröße Herstellerangaben sind, und nicht ohne Rücksprache mit die-
sen geändert werden dürfen. Die Awinta GmbH pflegt diese Daten nicht selbst, sondern bekommt die-
se – wie alle Softwarehäuser – von zentraler Stelle geliefert. 

1.4 Übereinstimmung Zulassungsindikationen (Indikationsbereiche) 

Das AMNOG bestimmt außerdem, dass wirkstoffgleiche Arzneimittel auch dann ersetzt werden können bzw. 
aufgrund eines Rabattvertrags ersetzt werden müssen, wenn die Zulassungsindikationen (Indikationsbe-
reich) des Ersatzartikels in mindestens einer Zulassungsindikation mit dem Ausgangsartikel über-
einstimmen.  

Hinweis: Bei der Anzeige der Rabattvertragsartikel in der Kasse / Taxe wird dies in Ihrem System ab dem 
01.01.2011 automatisch berücksichtigt. 

2 Importregelung 

2.1 Ersatz eines Imports durch einen Originalartikel mit Rabattvertrag 

Im AMNOG wurde festgelegt, dass die Abgabe eines Original-Artikels mit Rabattvertrag für eine Kran-
kenkasse Vorrang hat vor der Abgabe des Import-Artikels. 

In der Kasse erfolgt deshalb bei Erfassung eines Importartikels eine Prüfung, ob es für diese Krankenkasse 
einen Rabattvertrag für das Original gibt. Es werden dann die jeweiligen Ersatzartikel angezeigt. 

Diese neue Regelung wird auch von den Rechenzentren bei der Ermittlung der Importquote berücksichtigt.  

2.2 Preisgünstige Importe 

Für die Ermittlung, ob ein Import „preisgünstig“ ist, müssen ab dem 01.01.2011 auch die Herstellerrabat-
te berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass diese vor der Berechnung des Preisabstands (15% oder 15,- 
€ günstiger) vom VK abgezogen werden. Diese Berechnung wird bereits automatisch von Ihrem System 
durchgeführt. Nicht preisgünstige Importe, also solche, die weniger als 15 % bzw. 15,- € preisgünstiger sind 
als das Original, sind in der Taxe nach wie vor mit dem Kennzeichen „ i „  versehen.  

3 Änderung des Apothekenabschlags (Krankenkassenrabatt)  

Der Apothekenabschlag wurde von 1,75 € auf  2,05 € angehoben. Der neue Abschlag ist bereits in Ihrem 
System hinterlegt und wird zum Stichtag 01.01.2011 bei der Abgabe von Rezepten berücksichtigt. 
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4 Maschinenlesbares Bedrucken von Privatrezepten  

Ab Inkrafttreten des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel am 01.01.2011 müssen „bei Eignung des Ver-
ordnungsblattes“ auch bei Privatrezepten der Abgabepreis, die PZN, das Abgabedatum und das Apothe-
kenkennzeichen (ApothekenIK) in maschinenlesbarer Form aufgebracht werden. 

Ein „geeignetes Formular“ ist beispielsweise das blaue PKV-Rezeptformular, welches Ihnen in der Auswahl 
der Formulare beim Bedrucken eines Privatrezepts in der ersten Zeile als „Querformat (PKV)“ angezeigt 
wird. Dieses wurde schon immer maschinenlesbar bedruckt. 

Da die diesbezüglichen Regelungen im Rahmenvertrag noch ausstehen, gehen wir davon aus, dass es für 
den Rezeptdruck von Privatrezepten noch weitere, genauere Spezifikationen geben wird, die wir dann für 
Sie natürlich umsetzen werden. 

5 Informationen zur Kostenerstattung 

Zu diesem Thema erhielten wir aktuell folgende Information. Beachten Sie dazu bitte auch die entsprechen-
den Informationen Ihrer Standesorganisationen. 

Mit dem AMNOG wird für Versicherte die Wahlmöglichkeit eingeführt, künftig gegen Kostenerstattung ein 
anderes Arzneimittel als das rabattbegünstigte Arzneimittel oder das nach den aut-idem-Regeln auszuwäh-
lende Arzneimittel zu erhalten. Sofern der Versicherte rabattbegünstigte Arzneimittel oder das Arzneimittel, 
das er nach den aut-idem-Regeln erhalten würde, nicht wünscht und an dessen Stelle ein anderes Arznei-
mittel verlangt, kann er dieses gegen Kostenerstattung erhalten. Das gegen Kostenerstattung abzugebende 
Arzneimittel muss dabei aber auch die Voraussetzungen nach §4 Absatz1 des Rahmenvertrags nach §129 
SGB V erfüllen, d.h. es muss den gleichen Wirkstoff, die gleiche Wirkstärke, die gleiche Packungsgröße, die 
gleiche oder eine austauschbare Darreichungsform aufweisen und in einem Anwendungsgebiet überein-
stimmen. 

Dabei ist wie folgt zu verfahren: 

1. Versicherter wünscht Abgabe gegen Kostenerstattung; 

2. Information des Versicherten darüber, dass die Krankenkasse den von ihm bezahlten Betrag mögli-
cherweise nur teilweise erstattet; 

3. Abgabe des gewünschten Arzneimittels, das die Voraussetzungen nach § 4 Absatz 1 des Rahmen-
vertrags nach §129 SGV erfüllt; 

4. der Versicherte zahlt den Abgabepreis in der Apotheke 

5.  

a. Der Versicherte erhält das Original des Verordnungsblattes ausgehändigt, wenn alle auf 
dem Muster 16 verordneten Arzneimittel gegen Kostenerstattung abgegeben werden 

b. Sind auf dem Muster 16 auch Arzneimittel verordnet, die der Versicherte als Sachleistung 
erhält und werden nur Einzelne gegen Kostenerstattung abgegeben, erhält der Versicherte 
eine Kopie des Verordnungsblattes. 

6. Der Versicherte erhält einen Nachweis über das abgegebene Arzneimittel unter Angabe der PZN 
und über den hierfür in der Apotheke geleisteten Betrag; 
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7. Auf dem Original und auf der Kopie des Verordnungsblattes muss jeweils kenntlich gemacht werden, 
welche Arzneimittel als Sachleistung abgerechnet werden und welche der Kostenerstattung zuge-
ordnet werden. (Auf dem Original, das über die Apothekenrechenzentren mit der GKV abgerechnet 
wird, werden die Arzneimittel, die im Wege der Kostenerstattung abgegeben werden, gestrichen. Auf 
der Kopie, die der Versicherte zur Einreichung bei der Krankenkasse erhält, werden die Arzneimittel, 
die im Wege der Sachleistung abgegeben werden, gestrichen.) 

8. Das Original des Verordnungsblattes, das auch Arzneimittel enthält, die als Sachleistung abgegeben 
werden, wird in die normale Abrechnung gegeben. 

 

Vorgehensweise in Pharmasoft 

Erfassen Sie das Arzneimittel, für welches Ihr Kunde die Kostenerstattung gewählt hat, als „Privatrezept“ 
oder „Grünes Rezept“ und drucken Sie einen Kassenbon. Dieser enthält alle notwendigen Angaben wie 
PZN, gezahlten Preis und die Artikelbezeichnung. Auf dem Original-Rezept werden nur die von der Kasse zu 
erstattenden Positionen gedruckt.  

Hinweis: Dieses ist eine vorübergehende Empfehlung, da es noch keine offizielle Stellungnahme für die Re-
zeptbedruckung mit Kostenerstattung gibt. 

6 Zuschläge für parenterale Zubereitungen 

Zum 01.01.2011 gelten außerdem neue Zuschläge für Parenterale Zubereitungen, wenn keine Vereinbarung 
über die Zuschläge für die Zubereitung aus Stoffen existiert.  

Für die Abrechnung gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen gelten nach wie vor die Vereinbarungen 
der Hilfstaxe und speziell in diesem Bereich die Anlage 8, die Preise und Berechnungsmodalitäten für Pa-
renterale Lösungen regelt. 

Falls wir hierzu neue Informationen erhalten, werden wir Sie umgehend informieren. 

7 Preisänderung zum 01.01.2011 

Aufgrund des neuen Großhandelsabschlags von 0,85% der gleich in die Einkaufs- und Verkaufspreise der 
Arzneimittel eingerechnet wird, wird die Preisänderung zum 01.01.2011 sehr umfangreich sein. 

8 Lagerpflege 

Hinweis:  

Wir werden Ihnen für Pharmasoft bis Ende Januar eine Auswertung zur Verfügung stellen, mit der Sie alle 
Artikel, die zum 01.01.2011 die N-Stufe verlieren, selektieren und weiterbearbeiten können.  

 

 


